
Das halten dernternehmer im Dritteneic
Moraltheologisches Gutachten

Von MA

Vorbemerkung D ugust 1947 begann ürnberg VOL dem erl-
kanischen Militärgericht VI Nr die Hauptverhandlun 1 Prozeß

fuührende Persönlichkeiten VOL em die Vorstandsmitglieder des riesigen
euts  en Industrie-Unternehmens Farben Die Anklagepunkte etfirafien
besonders die Beteiligun der Vorbereitung VO:  } Angriffskriegen und Verbrechen

die Menschlichkeit Im Verlauf des langwierigen Prozesses ergaben sich auch
Fragen dıie den juristischen Rahmen sprengten un moraltheologischer bezw rechts-
philosophischer atur Dieser Umstand bot dem Professor der
der Unıversitäa Heidelberg, Dr Eduard Wahl der den Verteidigern als Berater

internationalen Re:  sifragen beigegeben War und Rechtsanwa. Dr mu
DIxX; dem Verteidiger des für allgemeine Sozlalfragen zuständigen Hauptbetriebs-
führers der die Veranlassung, eın moraltheologisches Gutachten ber bestimm-
te strittige Punkte einzuholen So entistian! das vorliegende ufta:  en Es wurde

Februar 1948 VO:  } der Verteidigung dem ericht als „Schneider“-Dokumen
161 uüberreicht unter der Exhibit-Nr DE registriert un VO:! ericht als DewelS-
erhebliches Dokument angenommen Die Gutachten behandelten Fragen sind
iıcht wl  ürlich zusammengestellt oder egrenz S ind v1e.  Imehr jene Fragen,
auf die — wie bei 1}  emn ufta!  en üblich — eine Antwort gewünscht wurde Das
uftfa'  en ist keine Parteischrift sondern bemüht sich grundsätzlicher ntier-
suchung der objektiven Rechtsfindung dienen Das dürifite auch daraus hervor-
en daß die erkennenden ichter den wichtigsten Punkten der gleichen
Entscheidung elangten w1ie das uftfa|  en. Die allgemeine OoOrm der Darstellung,
die 1Ne ausschließliche Zuspitzung auf den Prozeß der Farben vermeidet,
schien deshalb ratsam, den einzelnen besonderen al einen größeren ZuU=
sammenhang einzureihen.

Weil das (Gzuta  en jiel begehrt wurde un:! eın Gegenstand Von öffentlichem
Interesse ist Wwird es 1er abgedruck Der Leser möge sich bewußt SC1IN, daß sich

e1in -uta!  en handelt und daß entsprechen dem
weck SsSe1Ner Abfassung der E  (> Gesichtspunkt immer Vorder-
grund StTE.

Gutachten
Es 1st einleuchtend, daß Hitler ane nicht ausführen un das

unerme.  iche Unhe:il nicht hätte anrıchten können, iıhm nicht viele
Millionen VO  . Mıtarbeitern auftf dem politischen, militärıschen un wirtschafit--
ichen Gebiet erstanden. er besteht eın Zweifel, daß viele.Millionen
der OD ktiven Verursachung des Unheils eteiliSind. Der tiefe Za
scheu, der ] der ganzen Welt den Nationalsoziıalismus, eiNoden
un seine Verbrechen herrscht, könnte 1a08  e SAGE olge aben, Jeden, der irgendwie
dieses verder  ich  ' System unterstutzt hat, VOorT eın Gericht stellen und
verurteilen ber e1N Überlegung genugt diese Schlußfolgerun
schon der großen Zahl der Beteiligten als undurchführbar bzulehnen
Denn pra  15 hat jeder EUTISCHE der Dritten eich e  e das System
durch Steuerzahien, tilles Verhalten, Dienstleistung als Beamter oder Soldat

irgendwie unterstützt
Weıil 1117 aber nach jeder Katastrophe nach den chuldigen gefragt un

gerufen WIrd ıllma weniı1gstens die für das System Verantworti-
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lichen heraussuchen un bestraien 1EeSsSE Aufgabe 1st besonderer Weise
den Nürnberger erı  en este die sich deshalb namentlich mıi1t den poli-
tischen miıilıtärischen und wirts  aitlıchen Führern des Dritten KReiches Dbe-—
Tassen Die ı1genar der Nürnberger Prozesse besteht NUu. darın daß S1e nı]ıcht
ach DOS1IT1LV gesetzten Rechtsnormen oder gar nach machtpolitischen Gesichts--
punkten ntischeiden sollen sondern nach em allgemeinen Rechtsbewußtsein
und ZWar miıt der ausgesprochenen Absicht der Mensc  217 7®)  C Weg 111 E111E
bessere Zukunft eröffnen un! ern  o  uten Rückfall 1 die Barbarei
verhüten Die Absicht dieser Rechtsprechung ann ab 11U1 erreicht werden.
Wenn die Urteile des Gerichts wirklich Übereinstimmung M1 dem alige-
1iNelNen Rechtsbewußtsein stehen und vVon diesem gebilligt werden enn WEeNl)
S1e ihm widersprechen ollten wuüuürden S1e nıcht als Dokumente er (z7e-
rechtigkeit sondern qals Beisplele eben ewaltpolitik empIiunden
den deren Überwinduns ESsS sich eigentlich handelt in dieser geschicht-
lich entscheidenden Stunde WITrd eın politıs gefärbtes, SONCdern C111
gerechtes Urteil VONNn laäuternder Wirkung für die Vergangenheit un VO  5 OT —
zieherischem EinAÄuß für die Zukunit SEe1MN.

Da NnUu die Moraitheologie die Aufgabe hat TÜr das Denken un andeln
des Menschen gerade die Normen aufzuhnnden d1ie sich nıcht aus 9107
tıven staatlıchen (resetzgebung, sondern A US der Natur der Sache ergeben und
daher auch dem allgemeinen sittflichen Bewußtsein entsprechen, 1st
keinesfalls bwegig, WenNnn auch der Moraltheologe sich M1T dem Gegenstand
der Nürnberger Prozesse befaßt un!| Wenn der Jurist auch das Urteil der
Moraltheologie ate Zz1ıe Gegenstand der Moraltheologie ist Ja nıcht ; AbBE  a}
die religiöse oder Le1n prıvate Sphäre, Ssondern auch das politische un WITrt=
schaftliche Gebiet sittlicher 1NSIC Der Studiertisch des MoraltheologenSTE unmıttelbarer ähe des ufenaen Lebens So Yklärt SICH, daß die:
kulturellen, rechtlichen un wırtschaftlichen Verhältnisse Cr  ener Zeiten
A UuS den Werken der oraltheologen erschlossen werden können.

Die Erkenntnisquellen der oraltheologie Sind die ernun un: die christ-
liche Offenbarung. Da indes die christliche Oftenbarung sittlichen agen
wesentlich aQ1e Grundsätze des Naturrechts bestätigt nd Trhellt, vermıittelt
die Moraltheologie ehben JENE allgemeinen richtunggebenden Lieitsätze, die DE-

werden; S51 Sind durch ihre iNNere Leuc  Tafit auch ber CHie (Grenzen.
der Christenheit hinaus Gemeingut der ganzen gesitteten Menschheit ge=-
worden. Wichtig sS1ind el die Lehren der großen Moralisten, deren vereinte
Autorität gleichsam elNe aufgespeicherte ernun darstell£t, die den Nach-
kommenden die FYindung der rechten Enitscheidung sehr erleichtert We:il
dem Ausbau der katholischen Moraltheologie WE der weltweiten Verbrei-
tung der katholischen Kırche elenrtie der verschiıedensten VOöl  Ker wechsel-
seltigem edankenaustausch zZusammenarbeiten bietet ihre UÜbereinstim-
INUNS zugleich eiNle Gewähr die KEinseitigkeiten, die sich Aaus der Ver-
schiedenheit der natıonalen un:! geschichtlichen Besonderheiten Trgeben
können.

Da sich ürnberg trafprozesse handelt ann un WwIird
sıch auch dieses moraltheologische uta2  en Qut die strafrechtliche Beurtiel-
Jung eschränken Es kommt also 1er nıcht darauft d} untersuchen, ob.
das Verhalten der Unternehmer durch politischen ei  3}  9 durch Uneigen-
nuüufzigkeit un: Zivilcourage ausgezeichnet 1ST, Ssondern Cie uimerksamkeit
ist Qauft die Frage  3} er;x  ets ob das Verhalten der nternehmer die durch-
gangıge Haltung des euts  en Volkes ZABE Nazısystem derart übers  eitet,
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Verhalten der Unternehmer Dritten Reich
Adaß eın strafwürdige% Verbrechen voä‘fiegt un:! ein strafrechtliches Vorgehen

Sie 1m C Interesse 1 angebracht ist
Bei der Durchführung eiInNnes Strafiprozesses unı hbe1i der uIiun der

„Schuldirage SInd bestimmte GT bea.chfien‚ die
uch TÜr unsern KFall VOon großer Bedeutiung SiNnd.

Da e1n Gerichtsverfifahren ın elativ urzer Zeit einem abschließen-
en Urteil kommen muß, ist seın Gegenstand auft eın menschliches KFormaft, aut
£inen schar umrı1ıssenen, übersehbaren Tatbestand begrenzen. IS ist einem
MEeNSC  iıchen Gericht unmöglich, die politische und moralische ata-
strophe eiINes Volkes VO  > 70 Mıllıonen nach Ursache un Schuld auizuhellen
An dieser Au{ifgabe werden die Historiker nNnOocN  7, Jahrzehnte arbeıten en
das Gericht würde sich el 1Ns erlose verlieren.

Die Handlungen der Menschen S1Nd moralisch beurteilen acn der
KErkenntnis, die sS1Ee 1 Augenblick der Entscheidung und der Ar hatten, nicht
nach der nachfolgenden Erkenntni1s. Das ist in unserem ganz esonders

berücksichtigen, weil WI1Tr eute den X- BOVADE! außeren Ablauft der Ereignisse
e1ıt 1933 VOL en en und der Gefiahr ausgesetzt sind, das, w 3S Jetzt
*&lar erkannt WiIrd, auch als klar Tkannt ın der Vergangenheit vorauszusetzen.
Mıt er OT:  a ist a 1SO die Fehlerquelie einer optischen aus  un mel-
den, daß WI1r nämlıch den damals andelnden Personen ohne weılıteres eın
Wıssen zuschreiben, das eute dem rückschauenden Beurteililer Verfügung
STIEe Wir wıssen heute 1el menr, als damals selbst die Nächstbeteiligten g_
ußt en Das g1ilt mehr, a1S 1mMm Dritten eich eine Geheimpolitik
Ane ftentliche ontrolile getrieben wurde. Das deutsche Oolk unfterla bis
ıin SeINEe ührenden iıchten einer dichten Vernebelung, aus der viele erst
durch die Katastrophe erwachten. Der Einwand eınes Angeklagten, VOILl die-
sen oder jenen orgängen nichts gewußt aben, dartfa  er nicht VO  _ [(0) 8

herein als unglaubwürdig abgewlesen werden.
Nach einem allgemeinen Strafrechtsgrundsatz 1st TUr die Beurteilung

-einer ra jenes echt anzuwenden, das ZUL Ze1ıt der Tat gültig ıst, bzw
im allgemeınen Bewußtsein der Menschen lebt, nicht aber e1n ea  e das
vielleicht 1ın der Zukunit verwirklicht wird. Die eutscnen Unternehmer
dürfen e1 erwarten, daß S1e eın strengerer Maßstab angelegt wird als

die nternehmer anderer Länder icht als ob die Sünden der einen durch
die Sünden der andern entschuldigt würden, sondern weil S erechtigten
nstoß erregt, WwenNnn des gleichen Verhaltens der eine estra wırd
un der andere unbestrafit bleibt „Zweierlei Gewicht un zweierlei Mal SiNd
£1n Greuel VOL (oOtt*“ TOV , un der Verurteilte zönnte mit echt

SEINE nklager den Einwand Trheben „Worin du den anderen richtest,
verdammst du dich selbst, da du asselDe tust, W as du richtest“ KRöm Z 1)
Ja, der Ankläger muß selbst eın besseres eisple. geben, soll seine Anklage
glaubhaft und wirksam se1in. Um empörende Ungleichheit auszuschließen, g1i1lt
er 1 Völkerrecht allgemeın das esetz der Gegenseitigkei (Reziprozität).
Das eC| MU. das gleiche bleiben, ohne Rücksicht qautf die Machtverteilung,
auf Sıieger und esiegte.

ine gerechte Beurteijlung MUuU. die Anschauungen berücksichtigen, 1n
denen die Menschen aufgewachsen Sind, und die Umwelt, 1n der S1e
en Wiewohl die Grundsätze der Si  eit un des echts Gemeingut
er Menschen sind, mMaC! sich doch iın ihrer Veryvirklic_hung und Aus-

Nicht Rache, sondern Gerechtigkeit des Gemeinwohls willen MU. das 1el
Cder Untersuchung S@e1IN. aru: sagt Thomas VO  $ quın (Summa e0 D Z
+ 3C) „Accusatio ordinatur ad commune, Qquod intenditur Der cognitionem
C£rimin1s; nullus autem OCeTe alicui, ut bonum COMIMMUNE _promoveat.“_
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11© önliche und nale
NnNnu  ] eiINne Anwendung dieses Grundsatzes, 1n an VOoOden Menschen nicht
solche Kenntnisse verlangt, dle ihrer ganzen Vorbildung und iıhrem Berufs-
kreise iernliegen. Wenn nach dem Urteil des schwedischen Rei  skanzlers
Oxenstierna und vieler anderer die Staaten allgemeinen mi1t W eis-
heit regiert werden, wIird - eTST recht VO:  } den wirtschaftlichen Unter=-
nehmern der ege politischenel oder 1e nıcht Oordern dÜür-
fen Eis WwIird sich also empfehlen, mıiıt der nachträglichen Unterstellung: ‚„Dies
oder vorausgesehen oder verhindert werden können oder mMUSSsSen
sehr Zzurückhaltend S5Se1M. handelt sich u Geschäftsleute, die W1E
überall der Welt auTt ihr Geschäft bedacht sind un! die Verantwortung
für die politischen Angelegenheiten andern überlassen. So WIrd 1a  ® S der
anrTner sehr ahe kommen, INa  D bel den eutschen Industriellen
keine oder sehr prımıtıve Kenntnisse polıtischen staatsrechtlichen un:!
völkerrechtlichen en voraussetzt da ja diese 1ın nıcht iıhrer „ ZUu-
ständigkeit‘ gehören Selbst C1M er Posten der Wiırtschafit un Technik
edeutfe noch keineswegs politıischen Einfiuß, ] nıcht einmal politische Ein-
S1C.

Einzelne Anklagepunkte
{[)ı VO Wer die eschichte des Dritten Reiches au

nachster ähe kennt un! miterlebt hat, ist sich darüber klaren, daß die
schwersten verhängnisvollsten Fehler V.O 193  JI egangen worden S1INC Die
Krnennung Hitlers ZU eichskanzler War der Ausgangspunkt füur das größte
Unglück das durch Menschen ber die Welt gebracht
worden 1ST He die den ufstieg Hıtlers gefördert en en er ohne
Z weiftfel eine Sschwere S chu Qaut sich geladen An dieser
chu iragen auch deutsche Unternehmer ihren Anteil zumal jehe die durch
reiche Geldspenden VOL der ‚„‚Machtergreifung‘‘ den Nazis den ungeheuren
opagandaapparat ermöglichten miıt dem S1e das deutsche Oolk vernebelten
oder terror:ıslerten atten diese Führer der Wirtschaft un M1 dem
demokratisch gesinnten 'Teı1l des Volkes Hıtler als politischenHochstapler ent-
chieden und olfenkundig abgelehnt, WarTre dessen ‚„‚Machtergreifung“ ohl
sicher verhıindert worden. Wie konnten Männer, die Handel un Industrie
bedeutende Posten innehatten, durch Mann WI1e Hiıtler sıch äuschen
lassen und ewegung völlig verkennen? Hier jeg zweifellos eın
bedauerlicher angel politischer els  el VT ber ist das 1171 straftfwür-
es erbrechen? Wenn angel politischer eıshel en erbreche WarTre,
stände SchliecC! die Staatsmänner un:! Politiker Und en nicht auch
sehr einHußreiche Kreise des uslands anfänglich Hitler und ewegun.
gänzlich mißverstanden ihm spater weitgehende Zugeständnisse gemacht

iıhm nts  1eden widerstehen? Wohl aum der wirts  aftlı  en
rer die däaämals Hıtler unterstutzten haben die WIr Sspätere Ent-
wicklung auch Nur TÜr möglich gehalten Wiewohl die verbrecherischen Triebe
Hitlers den Tiefblickenden schon der Kampf{zeit erkennbar galt

den Millionen sSseiner nhänger doch als der selbstlose, sich aufopfernde
Patriot und als der Retter aus er Not auch als der letzte Schutzwall c
den rohenden KOommun1lsmus un Bolschew1ismus Kr gab beruhigende V er-
sicherungen'ach en Seiten und erklärte SeInNeEM Parteiprogramm
und 111 feierlichen Beteuerungen, daß artel auf dem en des p
i1ven Christentums stehe Möglıich durchaus, } wahrscheinlich, daß manche
Vertreter der Industrie un des Handels gehofft aben, Hiıtler qals gefügiges
erkzeug für ihre geschäftlichen Interessen benutzen. In keinem Lande
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de 105 kei di SLAar eite ndustriellen Ba
Andere hofften, durch Hitler die Gewerkschaiten los werden us  z

Was sıch VL 1933 au  nder Perspektive der damaligen eit Fehlern
VO. Unternehmern feststellen Jäßt, 1st politische Kurzsichtigkeit, selbstsüch-
tıge wirtschaftliche pekulation, politische Intrigen, Stiftungen für den Wahl-
on der ihnen genehmen Partel, es inge, die für e1lNne strafrechtliche Ver-
folgung nıicht inreichen un utatıs mutandiıis en Demokratien
vorkommen, ohne Strafe unterliegen.
II „Gleichschaltung‘ und ufrustung: Aus den ersten Jahren

ach der „Machtergreifung‘‘ kommen VOLr em die „Gleichschaltung‘ un die
Aufrüstung Betracht

Die hs al hatte ane der Nazıis den Zweck, den ge-
samten politischen und wirtschaftlı  en Apparat des Staates ihre ausSs-—-

schlie  iche Gewalt bekommen un mögliche 93  er des Widerstandes:‘‘
(politische Parteien Gewerkschaften selbständige erbande freies arla-
men(, frelie Presse) beseltigen. In Zukunft sollte der einzelne für den
Konfliktsfa. isoliert ohne den chutz Organisation der erdrücken-
den Macht der Partei gegenüberstehen. Daß eın Volk, das sSe1iNner Mehrheit
dem Nazısystem innerlich widerstrebte, sich dieser Glei  schaltung ohne
en Widerstand ugte, Q eın politischer Fehler ersten Ranges un!
folgenschwerster Art Ks 1st die Konsequenz der Gleichschaltung SEWESCNM,

die Nazıs die Staatsgewal willkürlich für ihre wecke benutzen und
selbst die ungeheuerli  sten erbrechen ungestraft begehen konnten. Dıie
rage nach der Möglichkeit un! den Gründen solchen Entwicklung ist
Nnur berechtigt. harakter un eschichte der Deutschen machen die aCc
verstian  iıch

Der Deutsche ist Obrigkeitsstaat, nicht Volksstaat auf-
gewachsen. Der Gedanke, daß der einzelne Staatsbürger für den aa VeLr-
antwortlich 1st und die Staatsführung überwachen hat ist dem Oolks-
bewaıßtsein rern!! Im Gegenteil der Deutsche erwartet VOIL1 der Keglierung
die Weisungen für SsSeıin politisches Denken un Handeln un! 1st geneigt
der treuen Erfüllung dieser Weisungen ich: sehen und Z -
verlässiıgkeit bewelsen. Seine eNNSU: ist durch „Befe gedeckt un
gerechtfertigt SC1iNn Dieser Subordinationsgeist hat den eutschen geformt
Er hat Verbindung mit hervorragenden Organisationstalent —
insbesondere aus der Beamtenschaft vieler 1NS1IC bewunderungSs--
würdigenApparat gemacht, der sich durch Gehorsam, Pflichteifer, Sparsam-
keit und Unbestechlichkeit auszeichnete un mıit der Genauigkeit IJ
werkes funktionierte. Die offene oder atente rundlage dieses Regierungs-
systems War das Christentum, das ZW ar nicht notwendig Se1NeEeMmM 0gma-
tischen Gehalt, aber doch seinen sittlichen Forderungen als selbstverständ-
1C: Norm vorausgesetzt wurde Eıns WAar diesem ach Zuständigkeiten fein-
gegliederten Staatsgefüge nicht vorgesehen, nämlich die Möglichkeıit, daß der

Staatsapparat €es die anı ausgesprochener erbrecher DEC—
langen könnte. Die Krise des Systems mußte mi1t NNeTrTer Notwendigkeit
dem Augenblick eintreten, dem das Christentum SE1INeN regulierenden Ein-
Huß auf die Staatsführung einDuLNtfe un der Staatsapparat er  sam P
schwebend die Beute politischer Abenteurer wurde Das geschah bel der
„„‚Machtergreifung‘“ des Nationalsozialismus. Der völlig intakte un: gEe-
spielte Apparat 16 aber geriet unfer die Herrschaft ganz anderen
„„‚Geistes‘‘.

Die eutschen merkten ohl mehr oder minder deutlich daß 1er
etwas nicht mit rechten Dingen zugehe, aber sie auf diesen Fall
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einér geradezu be1nitleidenéwerten Waice urivorbe£eitet. Auch schwiegen alle
autor1tativen Quellen, die hätten Klarheit bringen können. Die Nazis
„legal“ dle Kegierung gelangt un! den überraschendenMaßnahmen durch das „Jlegal‘ zustande gekommene Ermächtigungsgesetz be-rechtigt. Die Deutschen fuhren also {fIort, autf die Staatsverderbnis ihrealten gewoNhnten Begrifie VOonNn legalem aa und politischer Gehorsamspflichtanzuwenden un entsprechend handeln Aus dieser Gesinnung YTklärt S1IChH
nNnıcht NuUur die Latsächlichkeit, sondern auch die Reibungslosigkeit, mıit der dieNazis 1n kurzer Zelt die poiltische und wirtschaftliche Maschinerie des
deutschen Volkes WI1e von einer Schalttafel aus gleichschalten konnten e-

L’e5S5 darüber iın meinem Buch „Deutschland nach dem Zusammenbruch“, Frank-furt 1947, Carolusdruckerei, 45 {£.)
Hier leg zweifellos eın sehr bedauerlicher angel politiséhér Bın-

sıcht un ireiem Bürgersinn VOr, aber eın straiwürdiges Verbrechen 1äßt siıchdaraus nicht konstruleren. Die Gleichschaltung bedeutete onl das FPreis-en eıgener echte, aber verpfir  ete sich nıcht SA Begehung Irgend-eiNes Unrechts. em Hitler damals die as noch nıcht abgeworfen,und nıemand nie die KEntwicklung der ınge, W1e Ssıe später tatsächlichfolgen oilte Wie das übrige Olk Ließen auch die eutschen UnternehmerSich gleichschalten die einen willig, die anderen mi1t SqaUurer Miene. So wurden
auch ihnen fiUür die ukun die an gebunden. Das War sehr folgenschwer:;:denn Urc! die Gleichschaltung wurden alle wirksamen icherungen beseitigt,d1ie den Marsch 1Ns erderhben hätten hindern konnen. Im Ausbruch des ZWE@e1-
ten Weltkrieges sollite die Gleichschaltung ihre bıtterste, giftigste ucC
treiben. Das es ist geschichtlich wahr bietet aber dem Strafrichter keinen
toff ZU KEinschreiten.

Die Ll WäarTr 0D] e  1V, kausal un geschichtlich die VorberéitungAUT den zweiten Weltkriesg. Es ıst aber untersuchen, ob zwıschen Auf-
rustung un! Kriegsentfachung auch eln ewuhter un gewollter, Somıi1t schuld-
.hafter Zusammenhang 173 den damals andelnden Personen sıiıcher nachwels-bar ist

1nNne Aufrüstung ist 1in Sich betrachtet S1  1C| eıne inäiflerente Sache,die AABE utfen un ZU Schlechten, FA G Verteidigung un ZU Angriff Ver-
wendet werden kann. SIie annn im polıtıischen en auch als Druckmittel
hei diplomatischen Verhandlungen dienen. Wenn die Kegierung eines Landes
sich Z Aufifrüstung entschließt, ann wIıird S1E ihre Gründe kaum jJe ohne
UuC. arlegen, un: Hitler War der letzte, das tun Es besteht auch ın
keinem anı der Erde TUr die Industrie die Verpfli  ung, NUur annn Waften
herzustellen und AA lefern, WEenNnn S1e sıch vorher vergewissert hat, daß
S1Ee 1Ur 1 Dienste der Gerechtigkeit un Verteidigungszwecken gebrauchtwerden. ine solche Verpflichtung entspräche durchaus elner dealen Gesetz-
gebung, aber bisher ist eın olches Gesetz nırgendwo erlassen. Bısher War die
Lieferung VO Waffen für die Industrie e1n geschäftlicher Auiftrag, der meilst
reichlichen Gewınn abwarf Daß 1ler große eiahnren für den Frieden lauern,ist einlieu  en Kein Geringerer als der große englische Staatsmann Tad-
STONe hat aut die eNge Verfilechtung Von KrT1legsindustrie un der chürungdes Krieges hingewiesen ber bel dem derzeitigen Stande der Wirtschafts-

ist Degreiflich, WeENNnNn die eutfschen Industriellen sich diese Da
sammenhänge keine Sorgen machten un ın der Aufrüstung eın utes G e-
schäft sahen. Im wesentlichen ist ja die Haltung der Industriellen 1ın der
ganzen Wel die gleiche. Wenn die Regierung eines Landes mMag S1e Nnu

seinem> uch „Gleanings of päs'c Vears“ IL (London
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demokratisch io<\i'er autoritär Se1InNn Z SOnu Aufrüstuhg ' ehtschließt, dann
werden die Industriellen des Landes ihre Mitwirkung nicht V WUur
die eutifschen Unternehmer kam noch hinzu, durch die Auirustung die
drückende Arbeitslosigkeit beseltigt und die Ungleichheit ausgegli  en wurde,
die seit Versailles ın Europa bestand Deutschland WarLlr abgerustet, während
die anderen ander ihrer Yerpflichtung ZUTrC Abrüstung 11icht nachgekommen

Daß die Industriellen die Absicht Hıtlers, einen Angriffskrieg Vorzube-
reıiten, gewußt hätten, ist eine reın willkürliche Annahme Hs 1äßt sich ja
nicht einmal eın schlüssiger eWEels erbringen, daß Hitler selbst VO  e Anfang

den rıe gewollt hat Er betonte damals 1MMer wieder SEeINeEe FTriedens-
1e un! W1eSs den edanken TIEe weit VOoNn sich eın uch „Meın
ampi“ das die blinden Patrıoten häatte nachdenkl]* :ı und sehend machen
können, wurde weıt verbreitet, aber aum gelesen un! noch weniıger be-
erzigt. llie Wahrscheinlichkeit Sspricht dafür, daß Hıtler auch die Indu-
striellen angelogen hat Im übrigen betrieb eine solche Geheimnistuerel,
daß selbst die einzelnen Formationen se1iner Partel voneinander nıcht Be-
schei wußten Das Entsetzen des nazıfreundli  en T1EZ Thyssen, als Hıtler
den Krieg begann, verrät jedenfalls eine Vertrautheit mıiıt dessen S1|  en
Strairechtlich WwWare a1sSOo eın Wissen, die aggressiven ane Hitlers
beweisen, nıcht vorauszusetzen.

ber mußten die Industriellen nıcht Aaus dem Umfang der Tustun. auft
aggressive ane chließen? Die Ter mäa  38  er wirtschaftlicher Konzerne
können sich doch nicht quf den subalternen Standpunkt tellen, mıi1t geschlos-

die Politik der egierung unterstutzen un 1mM übrigen 1LUFr

auf ihren wirtschaitlı  en Vorteil bedacht SEeIN. Sie stehen auf wichtigen
Posten, verwalten große elle des nationalen Vermögens und en sich da-
her füur das Wohl des Volkes und die Politik des Landes verantwortlich
fühlen Die Beantworiung obiger Frage an abh VON Art und Umfang der
Aufrüstung, der Kenntnis h]ıervon und der Möglichkeit, hHhleraus gedankliche
und tatsächliche Folger ziehen. Eın sicheres Urteil darüber WEr NUur

den Sanz Eingeweihten möglich, denen die gesamten Unterlagen Ver-
fügung standen. F'ur die andern aber War aum möglich, weil jedes ‚am pf-
mittel 1ın einem erteidigungs- oder in einem Angriffskrieg benutzt werden
kann, weil außerdem untfer dem nationalsozialistischen Regime ganz
wenige politis un milıtärisch führende Personen einen vollständigen Über-
blick ber die Gesamtrüstung hatfen un! schließlich die Meinungen immer
geteilt se1n werden, welche KRüustung ZULI Verteidigung des Landes 1n eE1INeTr be-
stimmten politischen Konstellation notwendı 1St, namentlich fUr e1iINe TOB-
acht ın geographisch-militärısch schwier1ger Lage, W1e S1e bel Deutsch-
land gegeben ist

Für die deutsche Situation-kommt noch der bezei  nende Umstand hinzu,
daß 1ın Deutschland sehr viele hervorragende Spezialisten auf den VeI' -

schiedensten eDbıeten gibt, aber 1Ur schr wenige Männer, die einen Über-
blick ber die Gesamtlage en oder auch 1Ur erstreben. In sSeınem Fach
un! innerhal SEINETr Zuständigkeit Tüchtiges leisten, das ist der Ehrgeiz
des Deutschen, der el eine Erleichterung empfindet, es übrige andern
überlassen können Hiıtler, der die Schwächen des eutschen harakters g-
schick: auszunützen verstand, paßte sich dieser Situation Uun: Ww1eSs den
einzelinen Berufen ihre Teilaufgabe während sıch selbst, un ZW ar sich
allein die Bestimmun der Gesamtrichtung vorbehielt Unablässig trommelte
die Goebbelssche Propaganda dem eutischen olke’ein, daß 1eSs das einzig
Richtige sel, da ja bekanntlıch das olk die ; politischen und witthhaftlichen
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der „Führer“. Wie die Generälemeıst echnıker ıihres achs aren und
politis hiliflosen Kindern glichen, wird überdie Wirtschaftsführer.das
Urteil von ‚Schlange-chönıngen („Am Tage danach‘“, Hamburg
1946 36) zutreffen „ın großer Teıl unserer Industriellen hat überhaupt
keine ieste politische N1ıC. einmal e1iNne wirtschafftspolitische Konzeption; ist
rein opportunistisch-geschäftlich eingestellt.. . . Nur selten wird INa Einzel-
ganger treffen, die ber eiNe are Fernschau der politischenun wiıirtschafit-
ichen Zusammenhänge verfügen.‘“

10 ist durchaus glaubwürdig, daß die eutfschen Industiriellen auch über
Art und Ausmaß der Aufrüstung un ber ıhren WweCc!| keinen zuverlässigen
allgemeinen Überblick hatten sich darüber elille gCeENAUE enntnıs schaffen
auch nıcht emunten DZW unter der Herrschaft der natıonalsozialistischen
etihNoden nicht chaffen konnten So rusteten S 1E quft ohnie sıch ber en
Zweck der Aufrüustung klar Rechenschaft geben Daß hier 111 schweres
politisches Versagen vorliegt, soll nıcht Destrıtten werden ber d}ieses poli-
iısche Versagen 1St untier den geschilderten ohl allgemeın bekannten
Umständen nicht als eine strafbare andlung werten, 111 INa. nıicht
I1a  . en auch die ziere un:! Ooldaten Massenkriminalı-
SICFUNg gelangen, die unter moralischen Gesichtspunkten untragbar Wale

881 riegslieferungen und Nicht Widerstand Die Entfachun des
zweıten Weltkrieges War das fur  arste Verbrechen der Nazıs, zugleich die
Quelle empörendster Ungerechtigkeiten unı unermeßlicher Leiden Diıie deut-
schen Unternehmer en diesen rleg durch ihreel un ihre JLieierungen
untersiutzt Wiederum ist die Frage tellen, ob SIE dadurch bewußtchu
auf sich geladenen ihrer Beantwortiun ist *notwendig, dieGesamtlage
des eutschen Volkes bel Kriegsbeginn unı während des Krieges Auge
fassen: enn 109a  } ann die Lage der eutifschen Unternehmer nicht Aaus dieser
Gesamtlage herauslösen. Zugleich Sind die moraltheologischen Grundsätze
darzulegen, die für das Verhalten des Volkes ı Kriege gelten

Um die Beweisführung klarer und wirksamer gestalten, WIrd jer nicht
bewiesen, sondern als bewiesen vorausgesetzt, daß Hıtlers Y1e: VO Anfang

objektiv ungerecht War Daß die ntfachung ungerechten Krieges
zumal bei der eutigen Kriegstechnik, ein ungeheures erbreche 1ST,; darüber
sind keine Worte verlieren. Deshalb ıst die einstimmige ehre er
oraltheologen, daß Führung e1NesSs olfienbar ungerechten Krieges 11e-—
mand koste C: W as wo (formell) mitwirken urIieDas ist De--
T}  IC klar und unanfechtbar Und do  . bietet sovıel ich weıiß die
gesamte bisherige es eın eisple daß E1n olk nach der Kriegs-
erklärung SE1Ner Reglerung den eeresdienst un:! sonstige Hilfsdienste Ver-

weiıgert a  e: weıl der TIe ungerec| sSe1 Das g1bt denken Wie ist
erklären?

Zuur Kriegführung gehört eben auch die propagandistische Vorbereitung des
Krleges, dıe schon ]111ı den Streitreden der homerıschen Helden VOT dem WEe1-
amp ihre Vorläufer hat und der uNnseren agen die Nazis sicherlich
nıcht en fehlen lassen Die olge davon ist, daß he1 Ausbruch Krie-
ges ber die Rechtsirage meist ein sehr dichter gebreitet ist Die age
des Volkes bei Kriegsbeginn istalso praktıs S w1e Nakespeare SC1-

1Ln „Heinrich CC (vierter Aufzug, ETrSiE Szene) miıt unvergleichlicher Treff-
sicherheit und Kürze geschildert hat Der öÖnig geht als solcher unerkannt

VOL der Schlacht durch das er un sprıicht mıiıt Oldaten, die sıch ber
die Verantworfiun: des KöÖön1lgs und ıhr eigenes unsicheres Schicksal unter—-
halten Der Ööniıg sagt „Mich un ich könnte nırgends zufrieden
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erbe Sache erechun sein Zwistdes Gesellschaft, dasel
ehrenvoll 1st. Darauf antwortet iıhm dereine Soldat „Das_ist mehr, als WI1r
W1SsSen  s Und der andere Lugt hinzu: „Ja, der mehr, als wonach WILE iragen
dürfen; ennn WIFLr 155en CeNUS, WEeiln WI1r 15SCenM, daß WIr des Königs Unter-
tanen Sind Wenn Sache schlecht 157 ein1ıgt Gehorsam
den Önıg uns VO.  5 er chu el C6

So WI1e diese einfachen OidQatfien denken die meılsten, die auf Befehl den
rieg ziehen WenNnn S1IC überhaupt ber ihren KriegseinSsatz nachdenken Ja,
1E stiımmen el mi1t der allgemeinen Tre der Moraltheologie überein
So chreibt Simar später Erzbischof vVon oln SCc1Nem „Lehrbuch
der Moraltheologie“ (Freiburg 1893, 409) „ 50 oft die Gerechtigkeit des
Krieges zweifelhaft ist (was der fur die große en der nıcht —
mittelbar der Leitung der Staatsgeschäfte Beteiligten der WFall Se1IN wird),
darf un! MU. der einzelne Soldat dem uflfe Se1NeEeSs Kriegsherrn bereitwillig

eisten. Diesem die Verantwortlichkeit (z3enau hat auch
den Fall entschieden?.CS

bDer 1äß6t sich diıeser Grundsatz der Moralısten ohne weiteres auch aut
den Krleg Hiıtlers anwenden? Schon ardına de Lugo (T der
größten katholischen Moraltheologen, hat seınerzeıt VOLFr weit gehen-
den Auslegung dieses Grundsatzes gewarnt, da das Vertrauen auft den Herr-
scher ohl oft aber keineswegs un: allgemein genuge, das Ge-
Wi1isSsen ber die Gerechtigkeit des Krieges beruhigen zumal WE der
Jerrscher schon anderweitig nla schweren edenken gegeben habe*
War das nıcht beli Hiıtler der Hıtler bis ZU Kriegsbeginn viele
Beweise SeliNer Verlogenheit un Brutalıtät gegeben, daß es keinem Ein-
sichtigen gestattet WAar, e1INTIAa: SEe1INer Versi  erung VO  3 dem uns qaufi-
ZW  en Kriege vertrauen AÄuch War doch Zzu offenbar, daß für
Hitler der rıeg nıcht als ultıma ratlıo Betracht kam Wie YTklärt sıch
u trotzdem die Haltung des eutschen Volkes e1MmM Kriegsbeginn?

Die fanatischen nhänger Hitlers glaubten auch jetz SeEe1INeN Worten oder
ZWanNngen Siıch diesem Glauben S16 wiıiederholten stereotyp Phrasen
VO  ®} unNnserer gere  en Sache und dem gere:  en rieg 1ele andere aber
zweifelten un! hatten dıie schwersten edenken die nach der objektiven
Seite nıcht behoben werden konnten, 7zumal da jede öffentliche Diskussion
ausgeschlossen Wäär un:! keine autorıftatıvenStimmen sıch vernehmen lLießen
Wenn NnUu: auch die weılliler sich ZU Gehorsam entschlossen,
dafür ZWC1 Gründe maßgebend:

die allgemeine Meinung, daß W1e die Gerechtigkeit
oder Ungerechtigkeit des Krieges stehen möge — dem einzelnen dieser VeI1-
zweiftfelten Lage nıichts anderes übrigbleibe, als den eienlen der „legalen“
Regierung nachzukommen un inr die Verantworfiung überlassen:

der klar erkannte otstand, daß jede Verweigerung des Heeres-
dienstes oder des Hilfsdienstes Konzentrationslager oder Tod edeute

Diejenigen aber OE — nicht unmittelbar beteiligt die Sachlage
klar durchschauten un VO  w der Ungerechtigkeit des Krieges überzeugt
Warcen, schwiıegen gleichwohl:

weıl S1ie ohne Einblick die iplomatischen Verhandlungen keinen
strengen, dokumentarischen Beweis für die Ungerechtigkeit des Krieges
führen konnten;:

Vgl „Von weltlicher Obrigkeit, WIE weiıt Ma  } ihr ehNnorsam schuldig se1“,
1523 Weimarer Ausgabe 11, 7 un „ Kriegsleute auch sel1igem Stande
eın können“, 1526 (ebd 19, 656

De iustitia et jure, disput

12+* 179



Max T1D1LL1a
2 enl Sie die ona fides der unmittelbar Beteiligien estören und sie

nıcht ın einen Konflikt hineintreiben woilten, dem NUur das Martyriumals ittlich einwand{freien uswes gab die uch 1ın die Emigration 1UZThyssen!) War ama gahz wenı]gen möglich und schlo. die Gefifahr der
Sippenhaftung ein;

weil e1n olfenes Bekenntnis ein mächtiges en einen Orkan
gewesen ware und ihnen selbst den sicheren Untergang ereıte

Es Tralie aber 10808 keineswegs die deutsche Situation, wollte 190028  - annehmen,daß die vorstehenden rwägungen 1m hellen ewußtsein der meisten eut-
schen gelebt hätten; Sie wurden mehr INSUNKTILV gefühlt un! befolgt. ott
allein weiß, wI1ie viele Seelen el VO  > inneren Konflikten zerrissen wurden,weiıl S1e IUr eine Sache kämpfen mußten, die S1e innerlich verabscheuten. Was
nach außen hervortrat, war die Abwesenheit e  1  er Diskussion un! die
Selbstverständlichkeit, mi1t der alle mit ganz verschwındenden Ausnahmen

dem entsprechenden „Gestellungsbefehl“ nachkamen. Eis ist er nıicht
verwunderlich, sondern NUr der Widerhall des allgemeinen Verhaltens, Wenn
auch die deutschen Unternehmer, die doch ebenfalls unter dem ruck der
Gesamtlage standen, ihre eirlebe 919 groß oder eın iın den befohlenen
Dienst des Krieges Stellten Wie aber den Generälen ihre eilnahme der
Kriegsführung als solche nicht ZU strairechtlichen Vorwurf gemacht WIrd,

hat das gleich VOoNn der Mitwirkung der wirtschaftlichen Kriegsiührunggelten.
Die Behauptung, daß dıe Industriellen oder einige VO  ( ihnen Hitler Zum

Kriege edrängt hätten, ist mM1r nıcht egegne un! bleibt deshalb 1er
berücksichtigt; S1e ist innerlich unwahrscheinlich, daß S1e 1n Stren
Form bewlesen werden müßte.)

Der die Lage äanderte sich 1M auie der Kriegsjahre. Eis kam der ugen-blick ın dem aul den Blinden die en aufgehen mußten, weil die VeLr-
brecherisch atur des Nationalsozialismus immer klarer zutage trat Insbe-
sondere wurde offenbar, daß der längst verlorene rleg AB erderben
des eutschen Volkes un ZU Schaden der anderen Völker sıinnlos fort-
gesetzt wurde, den Urz der Nazigrößen hinauszuzögern. Warum hat
nicht wenigstens ann ein umfifassender Widerstand eingesetzt? Warum en
auch annn noch die nternehmer mıit ihren Kriegslieferungen Tortgefahren?
er der fortwirkenden C der beli Kriegsbeginn getroffenen Eint-

Scheidung lassen sich ZW el Tun ZUT Erklärung belbringen:
Die Aussichtslosigkeit des Widerstandes Im Dritten eich
sich 1mMmMer mehr eine geradezu paradoxe Lage herausgebildet. Je klarer

wurde, daß Hıtler das Vertrauen SE1INer nhänger un die ihm erteilte
ewaltenfülle mißbrauchte, eSTO mehr sıch die Macht der Partei Ver-
festigt un: MmMachte jeden Widerstand unmöglich Oder doch aussıl:  S1055 Eın
wirksamer Widerstand konrnte jetz Nnu  — noch VO  } der enrma: ausgehen.
Die General:tä 1n ihrer enrnhne:r versagte sich aber der Aufgabe, das Nal
System StUrzen Man MUu allerdings ehrlicherweise hinzufügen, daß diese
1n der eutschen es  1  e unerhörte Au{fgabe rhebung derr
„obersten Kriegsherrn“ mitten 17 Kriege jenseits des tradıtionellen (ze-
sichtskreises euts  er Generale lag.) So verfiel das deutsche olk immer
mehr einem dumpfen Fatalısmus, weil der ın den Abgrund rasende D-Zug
icht Z bremsen sel Man gehorchte weiterhin mechanisch, ließ die Dingelaufen und erwartete das Ende UTrcC die Katastrophe und die Ankunft der
Allıerten Dazu kam noch

Die Unklarheit über die sittliche Erlaubtheit des>al-{tiven
z  1d er;t ands gegen dieStaatsgeyva}t. Diese _Era_ge ist moralisch und Jur1-
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stisch sehr umstritten In der katholischen iırche gibt eiNne große theo-
logische adıflon (der auch ich beipflichte), die den aktiven Widerstand
den TAauı der Staatsgewalt äußersten Fall für rlaubt Yklärt ber
S gibt auch besonders der HNEeUeEeTEN Ze1it e1lNe e1 VO.  - katholischen
Theologen die ihn für unbedingt unerlaubt erklären SO Sa Z D nNnion
och (Lehrbu der Moraltheologie reiburg 74) „Niemals auch
nıcht auf TUN: ungerechten Gesetzgebung, ann e1in echt Oder E1
ich der KRevolution e1iNe ıtıme Regierung e  en Ebenso Joh
Pruner (Katholische Moraltheologie I3 Freiburg 1902 356) ”  egen —

erechte un eC| egenten welche das olk edrucken aber autf recht-
mäßige Weise die Autoritat innehaben 1St keine MpOörunNg, eın aktiver
Widerstand rlaubt (Es) bleibt dem drückten und vergewaltigten
Nur der Rekurs ZU ONn er KOönige ott c Da aber die große Mehr-
zahl der eutschen Wirtschaftsführer dem evangelischen Bekenntnis angehör

ist noch W1  iger, daß das deutsche uthertum urchgängig jeden ktiven
Wiıderstand diıe Staatsgewalt qis unerlaubt blehnt (vgl. ,‚Dıie elıgıon
es un egenwar  C6 An Tübingen 1930,

Hs ist a 1S0 1er ein bedeutsamer Unterschiled beachten Im eutschen
Protestantismus 1sSt das Luthertum mit Se1INerTr Ablehnung des aktiven 1der-
standsrechts) weıt überwlegend während englischen un amerikanischen
Protestantismus die reformierte VO  e Calvın bestimmte Riıchtung vorherrscht

das Wiıderstandsrecht sehr entschlieden bejaht Chr Ernst ar
bemerkt SCE1NeTr „Ges der christlichen Ethik“ I1 (Leipzig 60
Der die reformilerte ichtung ‚, IS 1St eine Von Luther und der eutschen
Denkweise überhaupt verschiedene Grundstimmung; und unverkennbar
herrscht 1er VO  n vornherein egenüber der weltlichen Herrschait Miß-
ftrauen un! Gegensatz VOTL WIie 1eS eutscher Denkweise sıch fernliegt
Dieser Unterschied der sıch AaAus der geschichtlichen Entwicklung en un:
drüben YTklärt hat auch auf das politische Urteil uınd C1e echtsgestaltung
starken EinÄuß ausgeü In Nordamerika hat ber den Calvinismus unı!
Wahrung namentlıch der relig1iösen eiıheit das Wiıderstandsrecht die
Verfassung oder Verfassungsgrundlage der einzelnen Staaten Eingang g..
Iunden So eı der „Erklärung“ VO  — arylan VO 11 November
1776 99  he doctrine OT nNnON-resistance agalnst arbitrary an OPDPICS-
SsS10N ahsurd lavısh an destruective of the S00d and appiness of 10Nan-
kind“ Am WFebruar 1775 Yklart eln Aufruf des Provinzialkongresses Mas-
sachusetts den Wiıiderstand Volkes tyrannische edrückung
weıt entfifernt, verbrecherisch SCIN, „daß vielmehr ZUr christlichen un!
sozlialen ich jeden Individuums wird“ (vgl Hägermann, Die Kr-
klärungen der Menschen- und Bürgerr  te den ersten amerikanischen
Staatsverfassungen Historische Studien herausgeg VONn Ebering, 78
CGGan7z anders 1ıst Auffassung un Entwicklung der NEeuUueTenNn eS!
Heutschlands vielmehr eine Neigung ZUFLC Staatshörigkeit festzustellen 1ST
Auch ant hat den aktıven Widerstand qls unbedingt unerlauhbht Yrklärt
und Sich für die Pflicht des Volkes ausgesprochen, „selbst den für U -

erträglich ausgegebenen Mißbrauch der obersten Gewalt dennoch .

tragen“: Metanphysische Anfangsgründe der echtslehre {gE Teil, S  nı  9
kad-Ausg VI 320)

Zu dem religiösen Motiv kommt noch hinzu, daß den eutfschen Univer-
sıtäten bis VOTLr kurzem eın ausgesprochener Rechtspositivi1ismus herrschte, der
das Widerstandsrecht die Staatsgewal unbedin aplehntie In dem
Deutschland des 19 und des beginnenden 20 Jahrhunderts War ktiver
Widerstand die Staatsgewalt Revolution Revolution aber kam höch-
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stens für SOozlalisten unKommunisten Fra n1ıC do r die
VO  5 „Bildung un Besitz“, denen sich die deutschen Unternehmerzählten.
Amerikanische Richter werden ohl Mühe aben, diese eutiscne Mentalität

verstehen,; aber s»1e€e ist el der Beurteilung deutscher Angeklagter
un: egen

Es ist für unseren Z weck nN1ıC| notwendig, auf dieses weıltschichtigeema
weiıter einzugehen. Die chlußfolgerung, die sich Aa us dem esagten
ST 11 Hinsicht erg1bt, ist zwıingend. Manmagdie Unterlassungdes aktiven Wıderstandes das Nazisystem Tur verkenr un verderblich
halten solange angesehene Theologen und Juristen solchen Wıderstand als
überhaupt unerlaubt erklären, annn 11a  - n1ıemandem die Unterlassung d1eses
Widerstandes ZU. straifwürdigen erbrechen anrechnen. AÄAuch können die
Angeklagten für sıiıch den Satz Von Hugo Girotius geltend machen, daß 1N1e-
Mand dem eZWwUuNgen werden dard, WasSs ihm unerlaubt ist>.

FınenDWiıderstand ırgendeinem rheblichen Maße organı-
SICTCNH, Wäar deshalb unmöglich, weil alle eirLıeDe mit Splonendurchsetzt

er Versuch azu wurde mi1t utiger Strenge unterdrückt.
S0 War die Lage des euischen Volkes Kriege eiNe außerordentliche,

„einmalige“. Eın sehr großer Teil des Volkes vielleicht die enrnel
betrachtete VOo  5 Anfang den rlıeg nicht alsSsSe1inen rieg, sondern als den
der Nazis, Uun: doch fuhr auch fort, ihm kämpfen un:! bluten
Fürwahr, e1Ne wiıderspruchsvolle Erscheinung! Wer 1er gerecht richten will,
MUu. die verschiedensten mMaterıellen un! geistigen, politischen und sozialen
Umstände berücksichtigen. Die Beurtelilung ist deshalb schwier1g, weil die
gewohnten anstabe Es dürifte auf jeden Fall schwer SC1IN, diese
dunklen verwickelten Verhältnisse durch eln strafprozeßliches Verfahren
arheı oringen

Beschäftigung der eportierten Fremdarbeiter und der
FE H( 13 ber die KEinrichtung un! ıgenar der Konzentrationslagerist eın Wort verlieren. Von überall, Konzentrationslager bestehen,

WIird Grauenvolles berichtet. ber auch die Deportation remder „Ireier“
rbeitskräft unmenschlichen Haärten. Ks erscheint höchstem Maße
inhuman, Menschen au ihrem Heim un ihrer Heimat herauszureißen, S1e
weithin vers  eppen und ZUTr Arbeit f{Üür den eın ihres Landes ZW.
gen ber 1st die Achtung VOT ens  enrecht un! Menschenwürde inter-
natıonal anerkannt? Wird S1Ee ınternatıional sewahr Jedenfalls g1bt es
denken daß der Proklamation des Kontrollrats Nr VOoO 20 1945
also nach Beendigung der milıtärischen Kampfhandlungen) el Zl die-
SE Zweck (der Keparation) ILNLUSSEeN die eutschen enorden Arbeitskräfte
ZU. eDTrauC innerhal un ußerhalb Deutschlands /AUE Verfügung
stellen Daraus scheint doch hervorzugehen, daß die Alliierten eiNe epOor-
tatıon VOon Trbeitskräften 111 Ausland nıcht als sıch unerlaubt ansehen,
da ein unsittliches 1iıttel auch N1C| Vergeltung angewendet werden darf

Da sıch aber INein uTta!  en 11UTr mit den Unternehmern befassen hat,
annn diese und ähnliche Rechtsfragen, die für rwägungen de lege

erenda VO  ®) größter Bedeutung SINd, auf Sıch beruhen lassen; enn sowohl
dlie Kinrichtun un!| Leitung der Konzentrationslager WI1e auch die Nord-
Nnung un: Durchführung der Deportationen agen ausschließlich den Han-
den der polıtischen Organe auf die den Unternehmern eın Einduß ustand
Bel der diktatorischen Lenkung der Arbeit un! des Arbeitseinsatzes durch
den VO  e der Partei regierten Staat 1e den Unternehmern un! ihren Be-
triebsführern keine reinel Sle gezwungen, die Tbeitskräfte
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ernehm

beantrag oder zunehmen, 'wum.;‘di>e ihne  .A  ernehm!  a  n  beantrag:  oder anzunehmen, 'um_‚:di;e aln  gestellten Auft:cage erfüllen zu  können. Eine Weigerung oder nur ein Zau  dern_ihrerseits hätte sofort den  Verdacht „staatsabträglicher“ Gesinnung und der Sabotage am Kriegse  insatz  gsten Strafen geahndet wurde. Somit befanden  geweckt, was mit den stren  sie sich in einem wahren No  tstand, der eine strafrechtliche Verfolgung  ausschließt, selbst wenn die Bes  chäftigung dieser Arbeiter unrecht gewesen  wäre. Indessen war es in Wir  klichkeit so, daß zumal die KZ-Häftlinge  die Beschäftigung in der Industrie als eine Erleichterung ihrer harten Lage  empfanden und sich bemühten,  dort bleiben zu können.  Strafrechtlich zu prüfen ist einzig die Frage,  ob bei der Beschäftigung und  ftlinge in den Betrieben der Indu-  Behandlung der Fremdarbeiter und KZ-Hä  n  strie vorsätzlich Quälereien und Töt  ungen v  orgekommen sind und bei der  Unterbringung,  Ernährung usw. in s  chwerer Weise gegen die Gesetze der  Falle der Bejahung ist eine strafrechtliche  Menschlichkeit gefehlt worden ist. Im  Verfolgung gerechtfertigt und  entspricht  dem allgemeinen sittlichen Bewußt-  sein. Bloße Fahrlässigkeit bei  der Aufsicht des Betriebs oder der Durch-  önnte in norma  len Zeiten nach der strengen Ge-  führung einer Maßnahme k  rechtigkeit bestraft werden;  doch angesichts der ganz außerordentlichen Ver-  hältnisse unter dem Nazisystem und während de,  s Krieges und bei der  Überbelastung der Wirtschaftsführer und Be  trie  bsleiter wäre es kleinlich und  pedantisch, wenn nicht geradezu gehässig,  diesen rigorosen Maßstab nach-  träglich vom grünen Tisch aus anzulegen.  \  Zusammenfassung des Gutachtens  _ Mein mor‚altheol{ogische_ä Gutachten lautet also dahin: Bestrafung aller, die  bewußt und freiwillig die verbrecherischen: Pläne der Nazis wesentlich unter-  stützt und damit nachweisbar in schwerer Weise gegen die allgemein aner-  verstoßen haben, aber keine Bestrafung ein-  kannten sittlichen Grundsätze  zelner wegen eines Verhaltens,  das nichts anderes als das Verhalten der Ge-  samtheit war. Dadurch wird  keineswegs eine Recht  fertigung des deutschen  n der Gesamtheit (Man-  Unternehmertums ausgesprochen, das an den Fehler  Mangel an _ Widerstand)  gel an politischer Ein  sicht, Mangel an Zivilcourage,‘  ganz erheblich beteiligt ist, aber e  s wird dadurch der Schein vermieden, als  sollten einzelne aus einer riesigen  Masse willkürlich herausgegriffen und als  Sündenböcke in die Wüste geschickt werden zur Entsühnung eines grauen-  vollen weltgeschichtlichen Gesch  ehens, das für jedes menschliche Gericht  unübersehbar ist. Der Historiker  Friedrich Meinecke bezweifelt, ob man die  des Dritten Rei  ches je vollkommen verstehen  ungeheuerlichen Ereignisse  werde (Die deutsche Katastro  phe, Wiesbaden 1946, S. 5). Kein irdisches Gericht  sollte daher den  aussichtslosen Versuch machen, diesen di  cht verschlungenen,  ntwirren und so gleichsam das Weltgericht vor-  unentwirrbaren Knäuel zu e  wegzunehmen; denn geschichf;  tliche Schuld 1äßt sich nicht in juristische Para-  graphen fassen.  $  Die Sühne erfolgt bei.so  Ichen geschichtlichen Vorgängen von größtem Aus-  maß in ganz anderer Weise. Politis  che und wirtschaftliche Fehlentscheidungen  tragen ihre immanent  e Sanktion  in sich, Die deutschen Unternehmer, ins-  besondere die großen  Wirtschaftsführer, haben durch die Gefolgschaft, die  gensverluste -erlitten, sehen sich selbst  sie Hitler leisteten, gewaltige Vermö  entmachtet und ihr Lebenswerk verni  chtet, ganz abgesehen von den Leiden  und Erniedrigungen, die der Anteil eines besiegten Volkes sind.  Überschaue ich zum Schluß mein Gutachten, so erscheint es mir wie ein auf  die heutige Z  eit übertragener Kommentar zu dem Ausspruch, den ein heiliger  nder Papst — in einer ebenfalls verworrenen,  und agch \politisch hervorrage  P  183gestellten Aufträge Sefüllen zu
können. Eine Weigerung oder NUr eın Zauern ihrerselts hätte sofort den
Verdacht 99  staatsabträglicher” Gesinnung und der a  ola Kriegse1NSsatz

gsten Strafen geahndet wurde Somıit eIfandengeweckt, Wa  N m1t den siren
S1e sich ın einem. wahren tstand, der eine strafrechtliche Verfolgung
ausschließt, selbst wenn die DBeschäiftigung dieser E  eı unrecht gewesen
ware. Indessen Wäar 1n Wirklichkeit S! daß zumal die Z-Häftlinge
die Beschäftigung 1n der Industrie qls eine Erleichterung ihrer harten Lage
empfanden un sıch bemühten, dort bleiben können

Strafrechtlich prüfen ist einzlg die Tage, ob bei der Beschäftigung und
ftlınge ın den Betrieben der Indu-Behandlung der Fremdarbeiter und K7Z-Haäa

strıe vorsätzlich Quälerei:en un! TT'öt orgekommen Sind un: bel der

Unterbringung, Ernährun: uSW ın chwerer Weise die Gesetze der
der Be]lun1S% eıne strafrechtlicheMenschlichkeit gefehlt worden ist.

Verfolgung gerechtfertigt und entspricht dem allgemeinen sittlichen Bewußt-
sSe1IN. Fahrlässigkeit bel der Aufsicht des etir1eDs oder der urch-

önntie 1ın len Zeıten ach der strengen Ge-führung einer Maßnahme
rechtigkeit bestra{fit werden; doch angesichts der ganz außerordentlichen Ver-
hältnisse unter dem Nazısystem und während de Krieges und bei der

Überbelastung der Wirtschaftsführer und Betrıesie1ter wäre kleinlich und

pedantisch, wenn icht geradezu gehässi1g, diesen rigorosen Maßstab nach-

träglich Vo grünen Tisch_ aus: anzulegen.
Zusammenfassung des Gutachtens

Meın moraltheologisches Gutachten lautet also 5He% Bestraiung aller, die

bewußt un! freiwillig die verbrecherischen ane der Nazis wesentlich unter-
stutzt und damit nachwe1isbar iın schwerer Weise die allgemeın an

verstoßen aben, aber keine Bestrafung e1in-kannten sittlichen Grundsätze
zeiner eines Verhaltens, das nichts anderes als das Verhalten der (Ge-

samtheit Wa  - Dadurch wIrd keineswegs eine echtfertigung des deutschen
der Gesamtheıit (Man-Unternehmertums ausgesprochen, das den Fehler

angel Widerstand)gel politischer Eınsicht, angel an Zivilcourage,’
Sanz erhe beteiligt 1st, aber WITd dadurch der cheın vermieden, als

sollten einzelne aus einer riesigen asse willkürlich herausgegrifen un als
Sündenböcke 1n die Wuste geschickt werden ZUT Entsühnung eines grauen-
vollen weltgeschichtlichen eschehens, das für jedes menschliche Gericht
unübersehbar ist Der Historiker T1edT1:! Meinecke bezweifelt, ob anl die

des Dritten Re1iches je vollkomm verstehenungeheuerlichen Ereignisse
werde Die deutsche Katastrophe, Wiesbaden 1946, 3} Kein irdisches Gericht
sollte a  er den aussichtslosen Versuch machen, diesen d1cht verschlungenen,

ntwirren un gleichsam das Weltgericht VOT-unentwirrbaren Knäuel
wegzunehmen; ennn geschichj:tliche chu 1äßt sich nicht ın juristische Para-
graphen fassen.

Die ne erfolgt be1l Ichen geschichtlichen orgängen VOIL größtem Aus-
maß ın ganz anderer Weise Politische un! wirtschaftliche Fehlentscheidungen
iragen ihre immanent— Sanktion ın sich. Die eutschen Unternehmer, 1NS-

besondere die großen Wirtschaftsführer, haben durch die Gefolgschaft, die
gensverluste -erlitten, sehen sich selbstS1e Hitler leisteten, gewaltige VermoO

entmachtet und ihr Lebenswerk ernchtet, Sanz abgesehen VOo den Leiden
un Erniedrigungen, die der el eines besiegtien Volkes Sind.

Überschaue ich Zu chlu meın Gutachten, erscheint 1r wie eın auf

die heutige eit übertragener ommentar dem Ausspruch, den ein heiliger
der aps — In eıner ebenfaills verworrenen,und auch politiscl*; bervorrage
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aufgewühlten Zeit, mitten den Stürmen der Völkerwanderung ‚ n1ıeder-
geschrieben hat Dem USSDPru kommt deshalb e1iNe TrThöhte Bedeutung
A  9 we:il das „Corpus Iuris Canonı1c1“ aufgenommenund damit auch den
Juristen als voranleuchtende Norm empfohlen wurde Innozenz (  —4
chreibt SCe1INeM Briefe VO 13 Dezember 414 die 1SCHOTe azedo-

S kommt oft VOrT, daß, VOoO  } ganzen Völkern oder
großen enge gefehlt WIrd, manches ungestrait bleiben pfNegtT, weil

der sgroßenZahl unm©ö  1 1St, ber alle en Strafgeri  t abzuhalten
Dann soll INa das, W 9a5 geschehen 1st, dem Urteil Gottes überlassen aber für
diıe Zukunft m1 außerster Umsicht Vorsorge treffen CÖ

Ks 1sSt N1IC| wahrscheinlich daß uNnsSsSeTe Zeit die eısher dieses ates wıider-
egen WwIrd

Nachwort Das Tteil -Farben-Prozeß wurde und Juli 1948
verkündigt Sämtliche Angeklagte wurden VO  - der Beschuldigung, Angriffskriege
vorbereitet DZW geführt und gemel:  en Verschwörung dieser Rich-
tung teilgenommen en freigesprochen Abgewiesen wurde auch die schwere
Anklage, die Farben habe Lagern Menschenexperimente ZUT YrPro-
bung TOdukTie durchführen lassen und das Giftgas 7A06  ar Ausrottung der
Häftlinge geliefert Das bedeutet daß die Haupftanklagepunkte, die der Weltpresse
eine sensationelle Verbreitung gefunden hatten, sich iıcht aufrechterhalten ließen
n Angeklagte wurden en Punkten freigesprochen Hinsichtlich der Be-
schäftigung VO  m Zwangsarbeitern wurde durchgängig das Vorliegen des recht-
liıchen Notstandes anerkannt erurftellungen efängnis rgıngen AN=-
geklagte esen Erwerb vo  e} Industrien in den besetzten eHieifen unter politischem
ruck un Anforderung und Beschäftigung VO:  e Sklavenarbeitern ber den
Otfstan hinaus Das Gericht hob ausdruückli als „klar erwlesen“ hervor, daß die

e1Ne menschenunwürdige Behandlung der TDelter icht beabsichtigt oder
vorsätzlich gefördert abe OoOndern estire gewesen SEeIN, das mit dem Sklaven-
arbeiterprogramm unvermeidbar verbundene en! mildern

Aus der eutfschen Urteilsfassung en WE Stellen VO  - besonderem Interesse
eıgens herausgegrififen Diıie ichter en sich der efahr der „optischen "Tayn-
ung« (vgl oben 17/3) EWU: diel emerken deshalb „Wir en den gefähr-
liıchen Fehler vermelden versucht das Verhalten der Angeklagten ausschließlich
VO  ; der Gegenwart aus etirachten Im Gegenteıil WI1Tr en ‚08588  N bemüht, auf
TUN der Lage, WI1IeEe S16 ihnen damals erschien oder erscheinen mussen
auf ihre KenntnI1is, ihren Seelenzustand und iıhre Motive 1eßen“ 38.)

Vor em edeutsam aber SsSind die Ausführungen ber die eteiligun
der Kriegsführung S1e lauten „Selbstverständlich hat die berwiegende Mehr-

eit der Bevölkerung Deuts  ands bis W: Ta die Kriegsfüh-
rung unterstützt S1ie hat Deutschland Del SE1NeMmM Widerstand sowochl als bei Seinen
ngrıffen geholfen eswegen muß ein vernünftiger aßstab gefunden werden
nach dem derjenige Grad der eilnahme festgestell werden kann, der notwendig
iıst damıit der Tatbestand des erbrechens den Frieden, egangen urch die
Führung ne Angriffskrieges, als erfüllt ngesehen werden kannn Das IM! (In-
ternationales Militär-Tribunal) hat stirengen aßstab für den Grad der eil-
nahme 083 für diejenigen festgestell die in and den Krieg esturz hatten

Die Angeklagten, die jetz VOT uns stehen weder ohe Staatsbeamte
dem A  1  vilen Sektor der Regierung noch ohe 1zi1ere Ihre eilnahme War dem
Ta nach die VO  - Mitläufern, icht die Von Führern Wenn WITL den MadMßstab
herabsetzen, der ZU  H Feststellung der Teilnahme erforderlich 1st auch S1C e1INn-

5 Epist Sed ut accidit quoties populis aut ur
peccatur, qula in N: propter multitudinem vindicari je(0)  } potest nultum Sole
transıre, priora dimittenda 1C0O Dei iudicio et de religuo INaX ıma sollicitudine
praecavendum“ 20, 539); 1mM „Corpus Iuris Canonici“:! Decreti Secunda Pars,
ausa I, uaestlo0 VII,; XIV Friedberg 1379, 433)
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zuschließen, dann wird schwierig, logisch die Stelle zu finden, die Grenz-
linie zwischen den chuldigen und den Unschuldigen der großen Masse des
eutschen olkes gezogen werden kann. Es 1st selbstverständlich undenkbar, daß
die Mehrheit er euts  en verdamm werden soll mit der Begründung, daß S1e
erbrechen den Frieden egangen hätten Das würde der Billigung des Be-
T1ffs der Kollektivschuld glel|  ommen, und daraus wurde logischerweise Massen-
bestrafung folgen, für die keinen Präzedenzfall Völkerrecht und keine echt-
fertigung den Beziehungen zwischen den enschen gibt

Wir können VO.  — gewöhnlichen Büurger iıcht erwarten, daß sich inNne

Zwangslage versetzen 1äßt der mitten der aufregenden Kriegsatmosphäre
entscheiden mMmuß ob e1nN! Kegilerung recht oder unrecht hat oder, WenNnn S1e —-

fangs Recht gewescnh 1S1 den Augenblick bestimmen MmMu VO:  ; dem S1e sich
i1N1s nrecht gesetzt hat Wiır konnen icht verlangen, daß dieser Burger der
Möglichkeit nach den Bestiimmungen des Völkerrechts als erbrecher gelten,
sich ZUu der Überzeugung bekennt daß SE and AB Angreifer geworden SCIH,
und daß Seiinen Patriotismus 'ITreue sSE1NEMN Heimatland und die ertel-
digung SE1NES eıgenen Herdes aufg1ibt weil efahr läu{ft erbrechens

den Frieden beschuldigt werden, während doch anderseits ZU Ver-
SC1INEIN eisenen an werden würde wenn auftf TUnN! VO. Tatsachen,

VO  m denen NU:  — enntinıs hat e1Ne falsche Entscheidung T1f Uur‘
ina  ® 1Ne SO Entscheidung VO'  } inm verlangen, würde 1608028  ® ihm 3081 Au{fgabe
zumutfen der sich die Staatsmanner der Welt un die Völkerrechtswissenschaftler
nıicht gewachsen gezeigt aben, als S1Ee versuchten, eine klar umrıssene Definıition
des Begri1{fis ‚Angriff‘ finden. A d

Als anzes befirachtet, ist das Trteil der amerikanischen iıchtier angesichts der
ungeheuerlichen Anklagen, die der großen ÖOÖffentlichkeit verbreitet worden
a  1, 1Ne Ehrenreitung für den der anzen Welt bekannten deutschen In-
dustriekonzern. er hat das geflügelte W ort, das Nürnberg umg£ging,
Bere:  1gung das Yteil abe die Vorstandsmitglieder der Farben un! ihre
Mitarbeiter aus dem Verbrecherkeller, den die Anklagebehörde S1IEe verseizt
a  i= herausgeholt und wieder den KrTreIlis anständiger enschen eingeführt

Existentialphilosophie und Naturrecht
Von FRIEDRICH UGUST VO  > DE  H

„Modebegriffe“‘
Vor eiwa ZWEel Jahren hat der Altmeister der eutfschen echts-

philosophie, der Heidelberger elenrte Gustav Radbruch der Ze1lt-

„Die Wandlung‘‘ Auf{fsatz veröffentlicht der bel Se1INnenNn

vielen Freunden un Schülern WIE bel sSe1linen weniıigen Gegnern gleicher-
maßen uisenen erregt hat Der einstige Rechtspositivist bekennt sich

ihm ffen un: vorbehaltlos ewıigen, ber jeder posiıtıven.
Satzung stehenden und jede positive Satzung bestimmenden Natur-
re‘

In den Beifall, den dieses Bekenntnis Radbruchs vielfach ausgelöst
hat, mischten sich Stimmen der Kritik In diesem OoONkKreien all der
„Wandlung‘“‘ TuSCIH, Oortie mMan S  9 der 1TLe der Zeitschriit
bezeichnen! für e1iNe Wissenschaf{t, die mıiıt der „„Mode‘‘ gehe Ra  TU
Schwenkung zeige, wurde 1er bedauernd un dort frohlockend

ustav Radbruch, Die Erneuerung des S, 1n: Die Wandlung, Jahrg. 1947,
Heft, S. 1
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